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Nach den Deportationen von
1942 blieben von den fast 4.000
Juden, die am Tag der deutschen
Besatzung am 10. Mai 1940 in
Luxemburg wohnten, nur noch
ca. 110 übrig. Nachdem auch die-
se letzten Juden im April und Juni
1943 deportiert worden waren,
war Luxemburg praktisch „ju-
denfrei“.

Aus einem Dokument genannt
„Aktennotiz“ der Israelitischen
Kultusgemeinde Luxemburg
(IKL)2) vom 13. Oktober 1941
geht hervor, dass sich vor dem 10.
Mai 1940 annähernd 4.000 Juden
in Luxemburg aufhielten und
dass es der IKL gelungen sei,
durch Auswanderung diese Zahl

stark zu reduzieren. Hier sei an-
gemerkt, dass der Begriff „Aus-
wanderung“ neben der legalen
Emigration sowohl kriegsbeding-
te Evakuierungen als auch dra-
matische individuelle und kollek-
tive Fluchtbewegungen Richtung
Südfrankreich und Belgien um-
fasste. Dazu gehörten auch durch
die Nazis forcierte Ausweisun-
gen, meist um sich den Besitztum
der Verjagten anzueignen.

Den damaligen Berechnungen
zufolge dürften sich nach Abzug
der sich in Bearbeitung befinden-
den legalen Auswanderungen so-
wie nach der Deportation vom
17. Oktober 1941 ins Ghetto
Litzmannstadt3) noch ca. 400 Ju-
den in Luxemburg aufgehalten
haben. Für die meisten von ihnen
bestand kaum noch eine Mög-
lichkeit, auszureisen.

In der Aktennotiz wird darauf
hingewiesen, dass es sich bei den
Zurückgebliebenen „ausschließ-
lich um Alte und Kranke, Pflege-
personal, einige wenige Hausan-
gestellte sowie Verwaltung(sper-
sonal)“ handelte.

Die Hoffnung bestand nun sei-
tens der IKL darin, dass der Ab-
transport nach Osten zu vermei-
den sei, indem alle Übriggeblie-
benen am gleichen Ort in Luxem-
burg untergebracht werden wür-
den – nämlich in dem seit August
1941 auf Anordnung der Gestapo
vom IKL in Betrieb genommenen
leer stehenden Kloster Fünfbrun-
nen bei Ulflingen. Die IKL-Lei-
tung wies „höflichst“ darauf hin,

dass „die Neuansiedlung in Polen
durch die Juden aus Luxemburg
in jeder Beziehung für die deut-
schen Behörden nur eine Belas-
tung“ darstelle, da „unter diesen
400 Juden nur ein ganz geringer
Prozentsatz arbeitseinsatzfähig“
sei 4).

„Durch die Konzentrierung
sämtlicher Juden Luxemburgs
wäre das Problem im Sinne der
deutschen Behörden gelöst“5),
meinte die IKL glauben zu kön-
nen. Für rational denkende Men-
schen, die keine Wahl hatten und
sich der deutschen Rassengesetz-
gebung beugen mussten, konnte
man zu diesem Zeitpunkt noch
zu dieser Schlussfolgerung gelan-
gen. Die Leitung der IKL hatte ei-
nerseits verstanden, dass das Na-
ziregime die arbeitsfähigen Juden
für ihre Arbeitskraft ausnutzen
sowie sie ihres Besitzes berauben
wollte, und andererseits, dass das
„deutsch-arische“ Blut nicht mit
jüdischem Blut „verunreint“ wer-
den durfte (siehe auch Kasten
S.5), da Juden der nationalsozia-
listischen Rassenideologie zufol-
ge „parasitäre Untermenschen“
waren.

Da aber nun die jüdische Rest-
bevölkerung Luxemburgs fast
nur noch aus alten und kranken
Menschen bestand, lag der
Schluss nahe, diese Menschen
seien lediglich wegen ihres Besit-
zes für Nazi-Deutschland von In-
teresse (sofern ein solcher nach
den systematischen Enteignun-
gen überhaupt noch übrig blieb).

Sie stellten weder eine Bedro-
hung für das Naziregime dar,
noch waren sie für schwere
Zwangsarbeit einsetzbar. Wenn
sie also ihre Wohnungen verlas-
sen und alle am gleichen Ort be-
scheiden leben würden, dann
könnten die Deportationen ver-
mieden werden, so dachte die da-
malige Leitung der IKL.

Diese Denkweise und deren
Umsetzung sollten sich bald als
fataler Trugschluss herausstellen.
Eine Verordnung nach der ande-
ren verschärfte einerseits die be-
reits geltenden Schikanen und
Stigmatisierung der Juden im öf-
fentlichen Raum und engte deren
Bewegungs- und Lebensfreiheit
immer weiter ein (siehe Kasten
S.4), und andererseits kam es
nun doch zu weiteren „Aussied-
lungen“ nach Osten.

Die Deportationen
von 1942
Nach der 1. Deportation vom 17.
Oktober 1941 konnten nicht alle
in Luxemburg verbliebenen Ju-
den aus Platzmangel nach Fünf-
brunnen gebracht werden. Eini-
ge, meist alte Menschen, blieben
von der Umsiedlung in den ho-
hen Norden verschont. Andere
waren schwer krank und pflege-
bedürftig und waren in Kranken-
häusern untergebracht.

Im April 1942 fing die Gestapo
an, Druck auf die IKL zu machen

und verlangte, dass Listen aufge-
stellt wurden für weitere Aussied-
lungen nach Polen. Der damalige
sogenannte „Judenälteste“ Alfred
Oppenheimer erreichte zu-
nächst, dass die Zahl für die 2.
Deportation drastisch reduziert
wurde6) und gewann etwas Zeit
für die folgenden Abtransporte.

Die 2. Deportation fand am 23.
April 1942 statt, betraf schließ-
lich 26 Personen und ging nach
Izbica südöstlich von Lublin im
besetzten Polen. Izbica war ein
völlig überbevölkertes extrem
primitives Durchgangsghetto, wo
die Deportierten eigentlich nur
darauf warteten, oft tagelang auf
ihren Koffern entlang der Eisen-
bahnstrecke sitzend, um in die
Vernichtungslager Belzec oder
Sobibor weitertransportiert zu
werden. Der Kulturschock, den
die ausländischen Juden dort er-
leben mussten, hätte nicht größer
sein können7). Von diesem
Transport sollte niemand überle-
ben.

Die 3. Deportation folgte am
12. Juli 1942. 24 Juden aus
Luxemburg wurden nach
Auschwitz „ausgesiedelt“. Nie-
mand überlebte.

Die 4. Deportation folgte am
26. Juli 1942. 24 jüdische Perso-
nen aus Luxemburg wurden nach
Trier gebracht, wo sie übernach-
teten8), um am nächsten Tag zu-
sammen mit Juden aus dem Re-
gierungsbezirk Trier nach Köln
gebracht zu werden. Hier wurden
sie Teil der angeblich letzten „der

Izbica, Auschwitz und zwei
Mal Theresienstadt, so heißen
die Zielorte der vier
Judendeportationen, die 1942,
also vor genau 75 Jahren, mit
weiteren 230 unschuldigen
jüdischen Opfern der
Nazi-Rassenpolitik
Luxemburg verließen. Ihrer1)

sowie der insgesamt ca. 1.300
jüdischen Opfer Luxemburgs
gedachten am vergangenen
Sonntag rund 100 Personen
anlässlich der jährlichen
Gedenkfeier auf dem Gelände
des für die nationale jüdische
Gemeinschaft so
bedeutungsvollen Klosters
Fünfbrunnen zwischen Clerf
und Ulflingen.
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Bild 2. Der frühere Direktor der Tuchfabrik Schleifmühle,
Emile Godchaux, gibt seine letzten Habseligkeiten fünf Wo-
chen vor seinem Abtransport nach Theresienstadt ab. Der
Ältestenrat der Juden musste die Gegenstände auf Anord-
nung des Nazi-Okkupanten einsammeln und abliefern.

Quelle: Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Luxem-
burg (CIL). Bild 3. Ankunft eines Deportationszuges der
Deutschen Reichsbahn in Auschwitz-Birkenau.

Bild 1. Im Kloster Fünfbrunnen bei Ulflingen wurden zwischen August 1941 und Juni 1943 ca. 300 meist al-
te und kranke jüdische Einwohner Luxemburgs interniert, in der Hoffnung, dadurch könnten Deportatio-
nen nach Osteuropa vermieden werden. Alle, die nicht vor Ort starben, wurden schließlich nach Litz-
mannstadt (Lodz), Izbica, Auschwitz oder Theresienstadt deportiert. (Foto: Collection Centre national
de littérature, Mersch)



großen Deportationen älterer
Menschen aus dem Rheinland“9).
Der Zug kam am 28. Juli 1942 mit
1.165 verschleppten jüdischen
Einwohnern „aus mehr als 120
Städten und Dörfern“ unter der
Bezeichnung III/2 im sogenann-
ten „Altersghetto“ in Theresien-
stadt im heutigen Tschechien an.
Von diesen 24 Deportierten aus
Luxemburg überlebten zwei
Frauen.

Der 5. Deportationstransport
von Juden aus Luxemburg verließ
den Hauptbahnhof Luxemburg
am 28. Juli 1942. 170 Personen10)

waren vorgesehen, aber nur 156
wurden schlussendlich depor-
tiert. Es war zahlenmäßig der
zweitgrößte der sieben Osttrans-
porte aus Luxemburg, der zweite
der nach Theresienstadt ging und
der letzte aus dem Jahr 1942. Von
diesen 156 Personen überlebten
neun. Im Nachfolgenden wird
auf Details dieses Transportes
eingegangen.

28. Juli 1942
Am 23. Juli 1942 wurde vom Chef
des „Einsatzkommandos der Si-
cherheitspolizei und des Sicher-
heitsdienstes (SD) in Luxem-
burg“, SS-Obersturmbannführer
Fritz Hartmann, eine persönliche
„staatspolizeiliche Verfügung“ an
die von der „Aussiedlung“ vom
28. Juli 1942 betroffenen Perso-
nen gesandt, auch an diejenigen,
die sich im Kloster Fünfbrunnen
befanden. Dort war zu lesen:
„Zum Zwecke der Aussiedlung
nach dem Altersheim Theresien-
stadt haben Sie sich – und soweit
Familienmitglieder vorhanden
sind auch diese – am Dienstag,
den 28. Juli 1942, vorm. 6 Uhr,
am Hauptbahnhof in Stadt Lu-
xemburg – Zollabfertigung – ab-
fahrtbereit einzufinden.“11)

Mitgenommen werden durfte
pro Person „ein Handkoffer und

ein Rucksack, 2 Teile einer drei-
teiligen Matratze, 2 Wolldecken
und 1 Kopfkissen und 1 Essge-
schirr mit Löffel, Bargeld pro Per-
son 50 Reichsmark“ sowie voll-
ständige Bekleidung, soweit sie
am Körper getragen werden
konnte, und Verpflegung für acht
Tage.

„Bei Nichterscheinen erfolgt
Ihre sofortige Festnahme und
Einweisung in ein Konzentrati-
onslager“, wurde am Ende des
Schreibens betont.

Zwei Tage später wurde vom
Ältestenrat der Juden „auf An-
ordnung“ ein Kurzbrief nachge-
reicht, dem zu entnehmen ist,
dass sich die Betroffenen erst um
8 Uhr vormittags am Hauptbahn-
hof einzufinden hätten.

Eine eingehende Überprüfung
der Deportationsliste und deren
Vergleich mit der Ghetto-Ein-
gangsliste zeigen, dass am 28. Juli
1942 insgesamt 156 jüdische Ein-
wohner aus den folgenden Ort-
schaften deportiert wurden: aus
Fünfbrunnen (Ulflingen) 77, Lu-
xemburg-Stadt 33, Ettelbrück 9,
Medernach 8, Echternach 8,
Mondorf 3, Esch/Alzette 3, Be-
reldingen 2, Nospelt 2, Rodingen
2, Wiltz 2, Befort 1, Differdingen
1, Mersch 1, Niederanven 1, Re-
dingen 1, Useldingen 1, Walfer-
dingen 1.

Am 24. Juli ging ein Brief vom
Ältestenrat der Juden an alle Be-
troffenen mit der Mitteilung, dass
die Gepäckkontrolle bereits am
Montag, den 27. Juli um 14 Uhr
am Hauptbahnhof Luxemburg
stattfinden würde, dass sie selbst
aber bei der Kontrolle nicht an-
wesend sein müssten. „Die Ge-
päckstücke werden durch unse-
ren Spediteur abgeholt“ und soll-
ten „spätestens am Montag
(27.7.) ab 10 Uhr griffbereit“ in
der jeweiligen Wohnung zur Ver-
fügung stehen, war dort zu le-
sen.12)

Die Wohnungen mussten sau-
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Einige Tage nachdem Gauleiter
Gustav Simon durch einen
„Führererlass“ vom 2. August
1940 zum Chef der Zivilverwal-
tung (CdZ) in Luxemburg er-
nannt worden war, wurden die
ersten antijüdischen Maßnah-
men ergriffen und in der Tages-
presse veröffentlicht. Es kamen
immer neue dazu. Zusätzlich zu
den formalen Verordnungen
wurden der Israelitischen Kul-
tusgemeinde (ab 15. April 1942
„Ältestenrat der Juden“ ge-
nannt) willkürlich immer neue
Zwangsmaßnahmen mitgeteilt.
Hier die wichtigsten Maßnah-
men:

• Ausschluss der Juden aus allen
öffentlichen Ämtern sowie aus
allen liberalen Berufen (Ärzte,
Zahnärzte, Rechtsanwälte, Ju-
risten, ...).
• Eheschließungen zwischen
Juden und Staatsangehörigen
„deutschen oder artverwandten
Blutes“ (Ariern) sind verboten.
• Ausschluss der jüdischen Kin-
der aus den Schulen.
• Einfrieren aller Bankgutha-
ben, Sparbücher und Versiche-
rungen; Beschlagnahme aller in
jüdischem Besitz befindlichen
Unternehmen, Geschäfte und
Fabriken.
• Viele jüdische Familien wur-
den aufgefordert, innerhalb von
24 Stunden ihre Wohnung zu
verlassen, um sie Nazibonzen
zu überlassen.
• Ausbildungsbeihilfen und
Kinderbeihilfen für kinderrei-
che Familien werden nach ras-

senspezifischen Kriterien ge-
währt; die Juden sind davon
ausgeschlossen.
• Beschlagnahme aller Vermö-
genswerte, der ab 10.5.1940 ge-
flohenen oder vertriebenen oder
legal ausgewanderten Juden.
• Das Vermögen aller Juden, die
noch in Luxemburg wohnen,
kann ebenfalls beschlagnahmt
werden.
• Betriebe müssen ihre jüdi-
schen Arbeitnehmer fristlos ent-
lassen.
• Verbot, die Wohngemeinde zu
verlassen, ohne schriftliche po-
lizeiliche Erlaubnis.
• Verbot, öffentliche Straßen,
Wege und Plätze in der Zeit von
19-07 Uhr zu betreten.
• Verbot, Gaststätten jeder Art,
Kinos, Theater, öffentliche Ver-
anstaltungen politischer, kultu-
reller oder sonstiger Art, Bade-
anstalten und öffentliche Sport-
plätze sowie Frisörgeschäfte
aufzusuchen und Straßenbah-
nen zu benutzen.
• Verbot, außerhalb der Zeit
von 14-16 Uhr, insbesondere in
den Geschäften und auf Märk-
ten, einzukaufen oder einkau-
fen zu lassen.
• Ab dem Alter von 6 Jahren,
Verbot, sich in der Öffentlich-
keit zu zeigen, ohne einen ange-
nähten und sichtbaren Juden-
stern zu tragen.
• Juden müssen den zusätzli-
chen Vornamen „Israel“ für
Männer und „Sara“ für Frauen
führen und dies den Behörden
schriftlich mitteilen.
• Verbot, mit Nicht-Juden

(Ariern) freundschaftlichen
Verkehr zu pflegen oder sich
auf der Straße mit ihnen zu un-
terhalten.
• Juden müssen Fotoapparate
mit Zubehör, Filme, Vergröße-
rungsgläser, Belichtungsmesser,
Ferngläser, Schreibmaschinen,
Fahrräder, Grammophone,
Schallplatten, alle elektrischen
Geräte, Essbestecke und Tafel-
geräte aus echtem Silber, alle
Wertgegenstände, warme Klei-
dungsstücke wie Pelzwaren,
Wollschals, wollene Unterwä-
sche, Handschuhe, Ohren-
schützer, Skier und Skischuhe
sowie alte Textilartikel und Alt-
kleider abgeben.
• Juden dürfen nur in bestimm-
ten Geschäften einkaufen.
• Verbot, öffentliche Telefonka-
binen zu benutzen (oder in ei-
ner solchen Telefonanrufe zu
erhalten), Zeitungen und Zeit-
schriften zu beziehen, Haustie-
re zu besitzen.
• Juden müssen ihre Wohnun-
gen mit einem Judenstern in
schwarzem Druck auf weißem
Papier sichtbar kennzeichnen.
• Die jüdische Schule wird am
30. Juni 1942 geschlossen.
• Schließung und spätere Zer-
störung der Synagogen in Lu-
xemburg-Stadt und Esch/Alzet-
te; Verwüstung der Bethäuser in
Ettelbrück und Mondorf.
• Der Gauleiter ist befugt, jüdi-
sches Vermögen jeder Art an
Drittpersonen zu übertragen
und die dementsprechenden le-
galen Änderungen vorzuneh-
men.

Antijüdische Maßnahmen verordnet
zwischen August 1940 und Juli 1942

Aufmarsch der Volksdeutschen Bewegung (VdB) vor der hauptstädtischen Synagoge, rue Notre-Dame, 1941. Das Gotteshaus wurde zwei Jahre später auf Anwei-
sung der Gestapo abgerissen. (Foto: Photothèque – Ville de Luxembourg)
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ber hinterlassen und die Woh-
nungsschlüssel abgegeben wer-
den. In der polizeilichen Verfü-
gung hieß es: „Die bisherige
Wohnung ist zu säubern, in Ord-
nung zu bringen und nach Ver-
lassen zu verschließen. Der
Schlüssel ist mit Anhänger zu
versehen, aus dem die genaue
Anschrift ersichtlich sein muss
und vor der Abfahrt dem Vertre-
ter des Ältestenrates zu überge-
ben.“13) Der musste sie dann an
die Verwaltung des Nazi-Okku-
panten weiterreichen, damit die
Wohnungen von sogenannten
„Ariern“ übernommen werden
konnten.

Alte, Kranke und
ein kleines Mädchen
Dem Historiker Paul Dostert zu-
folge wurde der Zug in Fünfbrun-
nen zusammengestellt und be-
stand aus „Viehwagen“ für die
Deportierten und einem Perso-
nenwagen für das polizeiliche
Begleitpersonal.14) „Die Viehwa-
gen wurden mit Matratzen, Stroh
und Decken ausgestattet“, so
Dostert. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass der Zug von
Fünfbrunnen über Ulflingen mit
den 77 Heimbewohnern aus
Fünfbrunnen an Bord zum
Hauptbahnhof Luxemburg fuhr,
wo die übrigen Deportierten da-
zu stiegen.

In seinem Buch „L’étoile juive
au Luxembourg“ streicht Paul
Cerf hervor, dass bei diesem
Transport 27 sehr kranke Men-
schen aus verschiedenen Kran-
kenhäusern auf Tragbaren her-
beigebracht wurden.15) Dazu ka-
men noch fünf Heiminsassen aus
der Heilanstalt Ettelbrück, die
ebenfalls aufgefordert wurden,
sich am 28. Juli 1942 am Haupt-
bahnhof der Stadt Luxemburg
einzufinden.16) Wie diese kran-
ken Menschen dorthin kamen,
konnte aus den eingesehenen
Dokumenten nicht ermittelt wer-
den.

Auch die Alterspyramide des
Transports ist vielsagend. Von
den 156 Deportierten waren 14
zwischen 80 und 90 Jahre alt, wo-
bei die älteste Person eine Frau
von fast 89 Jahren war, 46 waren
zwischen 70 und 80 Jahre alt und
49 zwischen 60 und 70. Diese
machten zusammen rund 70%
des Transports aus.

Unter den älteren Deportierten
befanden sich auch einige be-
kannte Persönlichkeiten und
Mitglieder von geschätzten lu-
xemburgisch-jüdischen Familien.
So z.B. der 80-jährige Kunstma-
ler Guido Oppenheim, dessen
zwei Brüder Jacques (82) und
Bernard (79) und Bernards Frau
Berthe Oppenheim-Rothschild
(65). Auch die 82-jährigen enteig-
neten Besitzer der bekannten
Tuch- und Kleidergeschäfte Ro-
senstiel, das Ehepaar Rosenstiel-
Schwartz. Dann der letzte Direk-
tor der ehemals sehr bedeuten-
den Tuchfabrik an der Schleif-
mühle in Luxemburg-Hamm,
Emile Godchaux (78), sowie ei-
ner der enteigneten Besitzer der
Handschuhfabrik Reinhard in
Luxemburg-Grund, Sigismund
Geiershöfer-Reinhard (72), und
dessen zwei Brüder Karl (74) und
Ernst (71). Der andere Bruder
und frühere Mitbesitzer der
Handschuhfabrik, Hermann (Ar-
mand) Geiershöfer-Reinhard,
konnte aus Krankheitsgründen
zurückbleiben. Er starb in Lu-
xemburg-Stadt nur drei Wochen
nach dem Abtransport seiner
Brüder am 17. August 1942 und
wurde auf dem jüdischen Fried-
hof Bellevue beigesetzt.

Auf dem Transport sollte sich
auch ein 26 Monate altes Mäd-
chen befinden, dem ein außerge-
wöhnliches Schicksal beschie-
den war: Betty Hirschbein.
Schon ihr Geburtstag ist außer-
gewöhnlich. Betty Hirschbein
wurde am Tag des deutschen Ein-
marsches, am 10. Mai 1940, in
Luxemburg geboren.

Sie verdankte es besonderen
Umständen, auf den hier be-
schriebenen Transport gelangt zu

sein. Sie sollte nämlich zusam-
men mit ihren Eltern Nathan und
Mirjam Hirschbein-Kalinski, bei-
de 30 Jahre alt, und ihrer 67-jäh-
rigen Großmutter Bloma Kalin-
ski-Schupack am 16./17. Okto-
ber 1941 mit dem 1. Osttransport
aus Luxemburg ins Ghetto Litz-
mannstadt deportiert werden. In
letzter Minute wurde erreicht,
dass die Großmutter und ihre da-
mals 17-monatige Enkelin in Lu-
xemburg zurückbleiben durften.
Beide wurden am 31. Oktober
1941 ins „jüdische Altersheim“
Fünfbrunnen umgesiedelt und
kamen auf den Transport vom 28.
Juli 1942. Sie haben beide die
Hölle der Shoah überlebt, wäh-
rend Bettys Eltern darin umka-
men.

Betty Hirschbein lebt heute in
New York und ist die einzige
noch lebende jüdische Deportier-
te aus Luxemburg.

Deportationsziel:
Ghetto Theresienstadt
Vom Hauptbahnhof Luxemburg
ging die Zugfahrt weiter nach
Düsseldorf, wo die Deportierten
unter schwierigen Umständen
den Zug in Richtung Dortmund
wechseln mussten. Dort gelang-
ten sie auf den größeren Sonder-
transport Nr. „Da 72“17), der am
29. Juli 1942 mit insgesamt 968
Deportierten an Bord, einge-
sperrt in plombierten Wagen, den
Dortmunder Hauptbahnhof in
Richtung Theresienstadt (Tere-
zin) im heutigen Tschechien ver-
ließ.

Der 1932 von Mannheim nach
Luxemburg eingewanderte Curt
Edelstein (48), der zusammen mit
seiner Frau Edith (44) und dem
Ehepaar Hugo und Selma Heu-
mann das „jüdische Altersheim“
Fünfbrunnen leitete, ging angeb-
lich freiwillig18) mit seiner Ehe-
frau, seiner Tochter Inge (20) und
seinem Sohn Gert (19) als „Ver-
antwortlicher des Transports“ am
28. Juli 1942 mit auf die lange

Reise nach Theresienstadt. Edel-
stein verdanken wir einen Brief,
den er am 29. Juli in Dortmund
mit einem Bleistift geschrieben
haben muss und der am 31. Juli in
Luxemburg eintraf.19) Er spricht
davon, dass in Düsseldorf die Si-
tuation katastrophal war, dass sie
den Bahnsteig wechseln und das
Gepäck 300-400 Meter weit
schleppen mussten, ohne Hilfe.
Als er sich bei einem Deutschen
erkundigte, ob keine Vertreter
der jüdischen Gemeinde gekom-
men seien, um den Deportierten
zu helfen, wurde er ins Gesicht
geschlagen und mit Füßen getre-
ten. Erst dann dämmerte ihm so
langsam, wo die Reise wirklich
hinging. Curt Edelstein war nun
auf das Schlimmste gefasst. Er er-
wähnt noch, dass die 50 Reichs-
mark, die jeder bei sich tragen
durfte, den Deportierten abge-
nommen wurden und dass er sie
einsammeln und abliefern muss-
te.

Der Transport „Da 72“ erreich-
te das Ghetto Theresienstadt am
30. Juli 1942 und bekam nun die
Bezeichnung X/1 (X stand für
Dortmund). Von diesem Trans-
port haben dem Holocaust-Do-
kumentationszentrum Yad Vas-
hem zufolge nur 90 Personen, al-
so rund 9%, die deutsche „End-
lösung der Judenfrage“ über-
lebt.20) Die meisten wurden von
Theresienstadt aus in die Ver-
nichtungslager Treblinka und
Auschwitz „ausgesiedelt“ und
dort ermordet.

Die Lüge vom „Alters-
heim Theresienstadt“
Wie schon erwähnt, überlebten
von den 156 am 28. Juli 1942 aus
Luxemburg deportierten Juden
nur neun. Die Oppenheims, die
Rosenstiels, die Geiershöfers,
Emile Godchaux sowie die Edel-
steins befanden sich nicht unter
den Überlebenden. Von den 147
Opfern starben 73 Personen in
Theresienstadt, davon 36 inner-

halb der ersten fünf Monate nach
Ankunft. Die Übrigen wurden in
Vernichtungslager „ausgesiedelt“
und ermordet.

Die nördlich von Prag gelegene
Festungsstadt Terezin (dt. There-
sienstadt) diente den Nazis ab
Ende November 1941 als Ghetto,
zunächst für tschechische Juden.
Nach außen hin war Theresien-
stadt bekannt als eine Vorzeige-
siedlung. In Wirklichkeit war die-
ses „Altersghetto“ aber dem His-
toriker Wolfgang Benz zufolge
„in das Programm der „Endlö-
sung“ eingebunden und von
Hunger, Elend und einer hohen
Sterblichkeit geprägt“, anders
ausgedrückt: „eine Station auf
dem Weg zur Vernichtung“.21)

Der am 6. April 1943 aus Lu-
xemburg nach Theresienstadt de-
portierte Hugo Heumann schrieb
in seinem Tagebuch Folgendes
über das Ghetto: „Durch die un-
zureichende Menge der Nah-
rungsmittel u. das absolute Feh-
len aller Eiweiß- u. vitaminhalti-
gen Stoffe ... erfolgt nach kurzer
Zeit eine starke Abmagerung, die
die Quelle vieler Erkrankungen
u. vor allem einer nervösen Reiz-
barkeit ist, ...“ Und weiter: „die
Menge ist selbst für schwache Es-
ser unzulänglich, daher be-
herrscht das Wort ‚Hunger‘ fast
alle Gespräche, u. die Frage, was
es heute, morgen oder übermor-
gen zu essen geben wird, ist das
wichtigste u. verbreitetste Ge-
sprächsthema.“ Heumann fasst
die Merkmale des Ghettolebens
in drei Punkten zusammen:
„Raummangel, Hunger, Krank-
heit“.22)

Mit Begriffen wie „Altersheim“
oder „jüdisches Siedlungsgebiet“
sollte den alten und oft kranken
jüdischen Menschen, die nach
Theresienstadt „ausgesiedelt“
wurden, Normalität und ein län-
gerer Aufenthalt vorgegaukelt
werden. Die Realität war aller-
dings eine ganz andere. Benz
schreibt: „Der Alltag im Ghetto
war bestimmt durch die elende
Unterbringung in den überfüllten
Kasernen, den Hunger, die sani-

Hitler hatte die „Entfernung“
der Juden bereits Anfang der
1920er Jahre angekündigt, als er
diese für alles, was er verteufel-
te, verantwortlich machte: so-
wohl für den Marxismus/Bol-
schewismus als auch für den Li-
beralismus und den ausbeuten-
den Kapitalismus. Außerdem
waren die Juden für ihn und sei-
ne antisemitischen Verbünde-
ten in ihrer Gesamtheit eine un-
tergeordnete Rasse, die die
Reinheit des Blutes der
„deutsch-arischen Rasse“ ge-
fährdete. Die nationalsozialisti-
sche Rassentheorie wurde 1935
in Gesetzesform gegossen, so
auch das „Gesetz zum Schutze
des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre“1), das aus-
schließlich Juden galt.
Gleich zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs, den Hitler mit dem
Überfall auf Polen am 1. Sep-
tember 1939 eingeleitet hatte,
machte er Ernst mit seinem
teuflischen Plan, Europa von
seiner jüdischen Bevölkerung
„zu befreien“, und dies lange be-
vor die „Endlösung der Juden-
frage“ formal am 20. Januar
1942 am Berliner Wannsee be-
schlossen wurde. Er konzen-
trierte zunächst die polnischen
Juden in Ghettos, beraubte sie
ihres Besitzes, nutzte ihre Ar-
beitskraft aus, und als zwei bis

zweieinhalb Jahre später die
Vernichtungslager betriebsfertig
waren, wurden sie zu Millionen
vergast.
Für Hitler und seine Schergen
bedeuteten die Tarnbegriffe
„Entfernung“, „Endziel“, „End-
lösung“, „Aussiedlung“, „Son-
derbehandlung“ einzig und al-
lein „die physische Vernichtung
des Judentums“.
Nach der Invasion der West-
staaten im Mai 1940 fielen auch
alle dort ansässigen Juden unter
die Nazi-Rassengesetzgebung.
Sie wurden in einer Anfangs-
phase zur Emigration gezwun-
gen und ab Herbst 1941 nach
Osten zur Zwangsarbeit, zum
Sterben bzw. zur Ermordung
deportiert. Es war nie vorgese-
hen, dass diese Menschen je-
mals in ihre jeweilige Heimat
zurückkehren würden.
Nach dem Überfall der deut-
schen Wehrmacht auf die Sow-
jetunion am 22. Juni 1941 wur-
de in diesen Ländern sofort da-
mit begonnen, die in den er-
oberten Gebieten ansässigen Ju-
den massenweise zu erschie-
ßen. Historiker gehen heute da-
von aus, dass bis zu 2,5 Millio-
nen unschuldige jüdische Men-
schen oft auf grausamste Art
und Weise von professionellen
Mordkommandos erschossen
wurden.2) Diese Mördertrupps

wurden auch „Einsatzgruppen“
genannt. Sie wurden bei ihren
Mordaktionen u.a. von Batail-
lonen der Ordnungspolizei, so
genannten „Polizeibataillonen“
oder „Reserve-Polizeibataillo-
nen“, der Waffen-SS, der Wehr-
macht sowie lokalen Freiwilli-
gen unterstützt.
Der von langer Hand geplante
und industriell ausgeführte Völ-
kermord an den Juden Europas
nennt man Shoah. Dieser Be-
griff wird oft fälschlicherweise
ausschließlich mit dem Kon-
zentrations- und Vernichtungs-
lager Auschwitz in Verbindung
gebracht. Neben den Millionen
Juden, die in den Vernichtungs-
anlagen Chelmno, Belzec,
Auschwitz-Birkenau, Sobibor,
Treblinka, Majdanek (auch KZ
Lublin genannt), Bronnaja Go-
ra usw. meist durch Vergasun-
gen unterschiedlicher Art umge-
bracht wurden, beinhaltet die
Shoah auch die Millionen jüdi-
schen Opfer, die durch Erschie-
ßen, Totschlag, Verhungern,
Kälte, Zwangsarbeit und
Krankheit sowie medizinische
Experimente vom Naziregime
und seinen Helfern umgebracht
wurden. Insgesamt sind fast 6
Millionen Juden im Zweiten
Weltkrieg als unschuldige Zivi-
listen planmäßig ermordet wor-
den.

Die Vernichtung der Juden als politisches Ziel

1) Das „Blutschutzgesetz“ war Bestandteil der sogenannten „Nürnberger Rassengesetze“:
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html
2) Paul Dostert anlässlich eines Rundtischgesprächs über die International Holocaust Remem-
brance Alliance in Luxemburg, am 16. März 2017

Beispiel einer Verordnung vom 6.7.1941: „Ist ein Jude gestor-
ben ..., so kann der Chef der Zivilverwaltung seinen Nachlass in
Verwaltung nehmen“
Quelle: Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg
(CIL)
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tären Verhältnisse und die Ar-
beit. Diese Bedingungen machen
Theresienstadt einem KZ ähn-
lich.“23) Wegen der hohen Sterb-
lichkeit wurde ein Krematorium
gebaut, das im September 1942 in
Betrieb ging. Ab diesem Zeit-
punkt gab es in Theresienstadt
keine Beerdigungen mehr.

Auch die Zahlen sprechen eine
klare Sprache: Zwischen No-
vember 1941 und April 1945 leb-
ten zum einen oder anderen Zeit-
punkt 141.184 Personen im
Ghetto; davon wurden 88.323 in
Vernichtungs- und Konzentrati-
onslager deportiert, von denen
möglicherweise 3.500 den Krieg

überlebten; es starben insgesamt
durch Krankheit, Alter, Hunger,
Kälte, Zwangsarbeit 33.521 Per-
sonen im Ghetto. Sogar in den
sechs Wochen nach der Befrei-
ung starben noch 1.567 Perso-
nen.24) Theresienstadt wurde am
Nachmittag des 8. Mai 1945 von
der Roten Armee befreit.

Schluss
Die Deportation von alten, kran-
ken, mittellosen und nicht mehr
arbeitsfähigen Menschen nach
Osteuropa unterstreicht die abso-
lute Sinnlosigkeit der Vernich-

tung der Juden durch Nazi-
Deutschland. So wie Hitler es seit
dem Anfang der 1920er Jahre in
seinen Reden und Schriften mehr
oder minder deutlich angekün-
digt hatte, geschah es: Die Juden
wurden bis zum Schluss des Krie-
ges gleich Schädlingen „vertilgt“.
Es ging nur noch um Ausrotten.
Die Historiker Joseph Wulf und
Léon Poliakov haben die Einzig-
artigkeit der Judenvernichtung in
ihrem Buch „Das Dritte Reich
und die Juden“ (1955) so ausge-
drückt: „Noch nie aber wurde der
Massenmord zum primären
Zweck, zu einem stur verfolgten
Selbstzweck, erhoben.“25)

Anmerkungen:

1) Diese Zahl beinhaltet auch die Juden aus Luxemburg, die nach Frankreich oder Belgien geflohen
waren und von dort aus in Konzentrations- und Vernichtungslager nach Osten deportiert wurden.
Dann bleibt dem früheren Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg, Claude
Marx, zufolge noch eine Dunkelziffer von circa 900 Personen übrig, deren Verbleib bis heute nicht
ermittelt werden konnte.
2) Das Dokument befindet sich in: ANLux, FD-083 [ANLux = Archives nationales ; FD-083 = Consis-
toire israélite (1932-1990)];
Bemerkung: Ab dem 15. April 1942 musste die Israelitische Kultusgemeinde Luxemburg (IKL) in
„Ältestenrat der Juden“ umbenannt werden, ANLux, FD-261 [ANLux = Archives nationales; FD-261
= Consistoire israélite II (1940-1952)]
3) M. Lorang, Reise ans Ende der Menschlichkeit, Tageblatt, 29.9.2016
4) ANLux, FD-083 [ANLux = Archives nationales; FD-083 = Consistoire israélite (1932-1990)]
5) Zitat aus der Aktennotiz vom 13.10.1941, ANLux, FD-083
6) P. Dostert, La déportation des juifs à partir du territoire luxembourgeois (1941-1943), In: Émanci-
pation, Éclosion, Persécution, Wagener R / Fuchshuber T (Herausgeber), Brüssel, EME, 2014, S. 211
7) T. Kinzel, Durchgangsghettos im Distrikt Lublin: Vorzimmer der Vernichtung, http://www.haga-
lil.com/or/200xxxxx4/01/ghetto.htm
8) P. Dostert, La déportation des juifs à partir du territoire luxembourgeois (1941-1943), In: Émanci-
pation, Éclosion, Persécution, Wagener R / Fuchshuber T (Herausgeber), Brüssel, EME, 2014, S. 213
9) http://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_rhl_420727.html
10) Diese Zahl steht in einem Empfehlungsschreiben des Ältestenrats der Juden in Luxemburg da-
tiert auf den 28. Juli 1942, das sich an den Ältestenrat der Juden in Theresienstadt richtet. Es ist also
anzunehmen, dass 14 Personen nicht erschienen sind, ANLux, FD-083
11) Staatspolizeiliche Verfügung vom 23.7.1941, ANLux, FD-083
12) ANLux, FD-083
13) Staatspolizeiliche Verfügung vom 23.7.1941, ANLux, FD-083
14) P. Dostert, La déportation des juifs à partir du territoire luxembourgeois (1941-1943), In: Émanci-
pation, Éclosion, Persécution, Wagener R / Fuchshuber T (Herausgeber), Brüssel, EME, 2014, S. 214
15) P. Cerf, L’étoile juive au Luxembourg, Luxemburg, RTL Ed., 1986, S. 128.
Bemerkung: Autor Paul Cerf hat als Erster das Leid der Juden Luxemburgs unter deutscher Besat-
zung aufgearbeitet.
16) Brief des Ältestenrates der Juden an die Heilanstalt Ettelbrück vom 24. Juli 1942, aus dem her-
vorgeht, dass das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei fünf Heiminsassen für diesen Transport
bestimmt und individuell angeschrieben hat, ANLux, FD-083
17) Judentransporte wurden in der Regel mit „Da“ kennzeichnet, eine Abkürzung für „David“ („Da-
vidzüge“)
18) Aus einem Empfehlungsschreiben des luxemburgischen Ältesten der Juden an den Ältesten der
Juden in Theresienstadt geht hervor, dass Edelstein sich freiwillig der Aussiedlung angeschlossen
haben soll, ANLux, FD-083
19) Paul Cerf hat Edelsteins Brief integral in seinem Buch „Longtemps j’aurai mémoire“, 1974, auf
den Seiten S. 109 und 110 in französischer Übersetzung reproduziert.
20) Transport X/1 , Transport Da 72 from Dortmund, Dortmund (Arnsberg), Westphalia, Germany to
Theresienstadt, Ghetto, Czechoslovakia on 29/07/1942, http://bit.ly/2tBWGlN
21) W. Benz, Theresienstadt: Eine Geschichte von Täuschung und Vernichtung, München, C.H. Beck,
2013
22) H. Heumann, Erlebtes-Erlittenes – Tagebuch eines deutsch-jüdischen Emigranten, Hg. G.
Goetzinger und M. Schoentgen, Mersch, Centre national de littérature, 2007, S. 66
23) W. Benz, Theresienstadt: Eine Geschichte von Täuschung und Vernichtung, München, C.H. Beck,
2013, S. 68
24) https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007507
25) L. Poliakov, J. Wulf, Das Dritte Reich und die Juden, arani-Verlag, 1955, zitiert in: K. Kempter, Jo-
seph Wulf: Ein Historikerschicksal in Deutschland; Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, Band 18,
S. 152

Eine der deportierten Personen
vom 28. Juli 1942 war Klara Ju-
da-Stern aus Befort. Zusam-
men mir ihrem Sohn Karl war
sie bereits für den 1. Deportati-
onstransport vom 16./17. Ok-
tober 1941 bestimmt gewesen.
Aber die beiden waren nicht
am Hauptbahnhof in Luxem-
burg am 16. Oktober 1941 er-
schienen. Sie waren unterge-
taucht und in Vergessenheit ge-
raten. Als Karl im Frühjahr
1942 von einer zweiten Depor-
tation Wind bekam, flüchtete
er bis in die Schweiz, von wo er
wieder ausgewiesen wurde.
Als er heimlich nach Befort zu-
rückkehrte, war seine Mutter
nach Theresienstadt deportiert
worden. Er sollte sie nie wie-
dersehen. Klara Juda-Stern
wurde am 29. Januar 1943 mit
dem Transport „Ct“, Zug Nr.
„Da 107“ von Theresienstadt
nach Auschwitz-Birkenau de-
portiert. Ihr Name steht auf der
Deportationsliste, die man auf
der Yad-Vashem-Webseite ein-
sehen kann.1) Der Zug erreich-
te Auschwitz am 30. Januar
1943. Bei Yad-Vashem heißt es

über diesen Transport: „Auf
dem Transport befanden sich
1.000 Männer, Frauen und
Kinder. Bei ihrer Ankunft in
Auschwitz-Birkenau wurden
die Häftlinge in zwei Gruppen
geteilt, Männer einerseits,
Frauen und Kinder anderer-
seits. Der Historikerin Danuta
Czech2) zufolge wurden 122
Männer und 95 Frauen als ‚ar-
beitsfähig‘ selektiert und in das
Lager gebracht. Die anderen
mussten zu den Gaskammern
in Birkenau laufen, wo sie er-
mordet wurden.“3) Von Klara
Juda-Stern fehlt seitdem jedes
Lebenszeichen.
Karl Juda wurde von seinen
Nachbarn, den Beforter Bau-
ersleuten Jodocy-Godefroid bis
zum Ende des Krieges in der
Scheune versteckt. Er ist mögli-
cherweise der einzige Jude, der
in Luxemburg über eine so lan-
ge Zeit versteckt und über die-
sen Weg gerettet wurde.
Am kommenden 9. Juli ge-
denkt die Gemeinde Befort die-
ser außergewöhnlichen Perso-
nen und gleichzeitig aller Opfer
der Shoah.

Befort erinnert sich

1) Namensliste des Transportes Ct (Da 107): http://bit.ly/
2tV7HM7
2) Danuta Czech war eine polnische Historikerin, die sich als
Tochter eines Auschwitz-Überlebenden auf die Geschichte
des größten Konzentrations- und Vernichtungslagers des
Zweiten Weltkriegs spezialisierte. Sie arbeitete und forschte
am Staatlichen polnischen Museum Auschwitz-Birkenau in
Oswiecim. Ihr Hauptwerk sind die Auschwitz-Chroniken, die
1989 in deutscher Sprache unter dem Titel „Kalendarium der
Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
1939-1945“ bei Rowohlt erschienen sind.
3) Beschreibung des Transportes Ct (Da 107), Theresien-
stadt-Auschwitz/Birkenau vom 29.1.1943: http://bit.ly/
2tV4XOG
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Die alljährliche Shoah-Gedenkzeremonie vor dem Auschwitz-Monument in der Klosteranlage Fünfbrunnen am 2. Juli 2017 stand im Zeichen des 75. Jahrestages
der vier Deportationen von 1942. Schulkinder aus der Gemeinde Ulflingen lesen einen ergreifenden Text vor.
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Die Beforter Bauersleute Jodocy-Godefroid
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